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Mit Stand 16. Februar 2021 
sind die in den Tabellen 1 

bis 6 aufgelisteten Pflanzen-
schutzmittel für Weinbau (Frei-
land/Keltertrauben) zugelassen. 
Bitte beachten: bei einigen 

Pflanzenschutzmitteln gibt es 
Parallelzulassungen und Ver-
triebserweiterungen. Wenn die 
Erstzulassung aktiv und für 
biologischen Weinbau zulässig 
ist, sind die Parallelzulassun-

gen und Vertriebserweiterung 
ebenso zulässig. Beispiel: Thio-
vit Jet (2632) und 2632-901 
und 2632-902. In den nachfol-
genden  Tabellen werden nicht 
alle Parallelzulassungen und 

Vertriebserweiterungen aufge-
führt und die Mengenanga-
ben beziehen sich auf die Zu-
lassung und stellen keine An-
wendungsempfehlung dar.  

■ Arbeitskalender Bioweinbau 
 DIin(FH) Sabrina Dreisiebner-Lanz MSc
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Zulassungen Bioweinbau 2021 Teil 1

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt Reinkupfer
max. Anzahl 

Anwendungen
max. Aufwand- 

menge/ha
Warte- 

frist
* Bei Behandlungen 

mit niedrigerer 
Dosierung (mit 
verminderter 
Wirksamkeit, z.B.  
im ökologischen 
Pflanzenbau) kann 
die maximale  
Anzahl der 
Behandlungen 
erhöht werden, 
solange der für die 
Kultur und das Jahr 
vorhergesehene 
Gesamtmittelauf-
wand der Produkte 
(=4 kg Rein- 
kupfer/ha) nicht 
überschritten wird. 

** abhängig vom 
Entwicklungs -
stadium

Kupferhydroxid

3404 Funguran progress 350 g 4* 1-2 kg** 21

3404-901 Cumatol 350 g 4* 1-2 kg** 21

3405 Cuprozin progress 250 g 7* 0,8-1,6 l** 21

3405-901 Cupravit 250 g 7* 0,8-1,6 l** 21

3675 Copac Flow 360 g 8 1,2-2,8l** 21

Kupfersulfat 2097 Cuproxat flüssig 190 g 8 2,25-5,3 l** 21

Kupferoxychlorid
3034 Flowbrix 380 g 6* 2-3 l** 21

3034-901 Cuprofor flow 380 g 6* 2-3 l** 21

Tabelle 1: Pflanzenschutzmittel gegen Peronospora

Die Zulassung von Kupferol 
(Reg. Nr. 2162) ist 2020 ausge-
laufen, das Produkt kann je-
doch noch bis Juni 2021 aufge-
braucht werden (Aufbrauchs-
frist: 10.06.2021). 

Die Kupferprodukte unter-
scheiden sich aufgrund der ver-
schiedenen Wirkstoffformulie-
rungen in ihrer Wirkungsweise 
und -stärke. Die Produkte in 
Tabelle 1 sind derzeit durch die 
Zulassungen mit 4 kg Reinkup-

fer pro Hektar und Jahr auf 
derselben Fläche beschränkt. 
Die in der Tabelle aufgeführten 
Werte für die maximale Auf-
wandmenge beziehen sich auf 
die maximal möglichen Ein-
satzmengen, die abhängig vom 
Entwicklungsstadium festge-
legt sind. Dies entspricht nicht 
den empfohlenen oder auch 
tatsächlich eingesetzten Men-
gen, diese liegen im Allge-
meinen (deutlich) tiefer. Es 

ist zu beachten, dass je nach 
Produkt von einer Beweidung 
der behandelten Flächen mit 
Schafen abgeraten wird oder 
sie verboten ist. 

 
Bitte Verbandvorschriften 

beachten: Die Bio Austria und 
Demeter-Richtlinien enthalten 
als Obergrenze 3 kg/Reinkupfer 
pro Hektar, es gibt jedoch die 
Möglichkeit, Ausnahmegeneh-
migungen zu erhalten, wenn 

die Witterungsbedingungen es 
erfordern; diese sind vor Über-
schreiten der 3 kg-Grenze zu 
beantragen.  

 
Für die einzelnen Pflanzen-

schutzmittel sind Mindestab-
stände zwischen den Behand-
lungen einzuhalten – dies ist 
besonders bei kurzen Spritzab-
ständen um die Blüte entspre-
chend zu berücksichtigen (Pro-
duktwechsel durchführen).  

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt max. Anzahl  
Anwendungen

max. Aufwand- 
menge/ha

Warte- 
frist

* Acoidal WG: 
Wartefrist bei 
Keltertrauben;  
56 T.,  
bei Tafel- 
trauben  
28 T.; 
Zulassung ab 
BBCH 15 

  
** abhängig vom 

Ent- 
wicklungs -
stadium

Netzschwefel

238 Cosan Super Kolloid Netzschwefel 10 4-8 kg** 28

396 Kumulus WG 10 4-8 kg** 28

1941 Netzschwefel Kwizda 10 4-8 kg** 28

2915 Netzschwefel Stulln 10 4-8 kg** 28

3701 Microthiol WG 10 4-8 kg** 28

2632 Thiovit Jet 10 4-8 kg** 28

4183 Acoidal WG 8 3,2-4 kg** 56*

Kaliumhydrogen- 
carbonat

3399 Kumar 6 2,5-5 kg** 1

3578 VitiSan 6 6-12 kg** ---

3578-901 Sanax 6 6-12 kg** ---

Tabelle 2: Pflanzenschutzmittel gegen Oidium

Auch bei den Schwefel- und 
Backpulverprodukte sind Min-
destabstände zwischen den 

Behandlungen mit dem glei-
chen Produkt vorgeschrieben. 
Alle Netzschwefelprodukte ha-

ben einen Wirkstoffgehalt von 
ca. 80%.  

 

Die geringeren Aufwand-
mengen von Kumar im Ver-
gleich zu VitiSan sind u.a. da-
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mit zu erklären, dass Kumar 
formuliert ist und dadurch ge-
ringere Mengen nötig und emp-
fehlenswert sind. Die Empfeh-
lung der Firmen für diese Pro-
dukte ist eine maximale An- 
wendungskonzentration von 

1%, bei höheren Konzentratio-
nen kann es zu phytotoxischen 
Reaktionen kommen. Bei Kom-
binationen mit Netzschwefel 
sollte – je nach Bedingungen – 
gemeinsam die Konzentration 
von 1% nicht überschritten 

werden (z.B. 3 kg S und 2 kg 
Kaliumhydrogencarbonat bei 
500 l).  

 
Die hohen Aufwandmengen 

bei VitiSan und Sanax werden 
nur bei einer Traubenwaschung 

(Oidium-Stoppspritzung) ver-
wendet. Normale Einsatzmen-
gen liegen bei ca. 2-5 kg/ha. 
Die beiden Produkte sind zuge-
lassen bis Stadium 85 (Weich-
werden der Beeren).  

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt max. Anzahl  
Anwendungen

max. Aufwand- 
menge/ha

Warte- 
frist

* einbindiger und 
bekreuzter 
Traubenwickler 

# bekreuzter  
Traubenwickler 

** abhängig vom 
Entwicklungs -
stadium 

× Zulassung auch 
gegen Kirschessig -
fliege, Rhomben -
spanner, Spring-
wurm und weitere; 
insgesamt max.  
4 Behandlungen 
zulässig;  
Ende der Zulassung 
30.04.2021 

+ Zulassung nach 
Laubwandflächen -
modell mit  
0,41 kg/10.000 m2 
Laubwandfläche

(E,Z)-7,9- 
dodecadien-1- 
yl-acetat +  
Z-9-dodecen-1- 
yl acetat

2842 Isonet L/E * 1 bis zu 500 Dispenser ---

2876 Isonet L plus # 1 bis zu 500 Dispenser ---

4196 CheckMate  
Puffer LB/EA * 1 2,5 Dispenser ---

Spinosad× 3296 SpinTor * 2 0,16 l 14

Bacillus  
thuringiensis

3657 Lepinox plus * 3 0,63-1 kg** ---

3431 XenTari * 6 0,8-1,6 kg** 6

3431-901 Florbac * 6 0,8-1,6 kg** 6

3865-0 Delfin WG * 3 max. 0,75 kg+ ---

Pyrethrine 3380 Piretro Verde 3 1,2-2,4 l** 1

Tabelle 3: Pflanzenschutzmittel gegen den Traubenwickler 

Der Ausbringzeitpunkt für die 
Pheromondispenser (Isonet) 
ist ideal nach dem Biegen der 
Reben. Auf eine gute Randab-
hängung (besonders bei klei-
nen Flächen) achten und spä-
ter unbedingt Erfolgskontrol-
len durchführen (Fallen und 

Schadschwellenbonitur). Das 
neue Produkt CheckMate Puf-
fer sollte nicht bei Anlagengrö-
ßen unter 1-2 ha und nur bei 
geringem Befallsdruck und ge-
ringer Ausgangspopulation an-
gewendet werden. 

Die Zulassung von SpinTor 
läuft mit Ende April aus; die 
Zulassung umfasst mehrere 
Schadorganismen, wie auch 
Kirschessigfliege oder Rhom-
benspanner. Eine Verwendung 
sollte aufgrund der Produktei-
genschaften (Wirkung auf Nicht-

Zielorganismen, Bienengefähr-
lichkeit) jedenfalls sehr sorg-
fältig abgewogen werden. Dies 
gilt auch für Piretro Verde, wel-
ches ebenfalls gefährlich für 
Bienen und Nützlinge ist. 

 

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt max. Anzahl  
Anwendungen

max. Aufwand- 
menge/ha

Wartefrist

Paraffinöl

1739 Austriebsspritzmittel 7E --- 8 l ---

3354 Para Sommer 1 4 l ---

2633 Austriebsspritzmittel Promanal Neu 1 8 l ---

Tabelle 4: Pflanzenschutzmittel für Austriebsspritzungen gegen Spinnmilben

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt max. Anzahl Anwendungen Aufwandmenge/ha Wartefrist

Raubmilbe „Typhlodromus pyri“ 3042 Tyron 1 1000-1500 Streifen/ha ---

Tabelle 5: Nützlinge

Wirkstoff Reg. Nr. Produkt max. Anzahl Anwendungen Aufwandmenge/ha Wartefrist

Schaffett 2787 Trico 2 10-15 l 75

Tabelle 6: Produkt zum Schutz vor Wildverbiss

Die links angeführten Schwe-
felprodukte, außer Acoidal WG, 
sind für die Austriebsspitzun-
gen gegen Kräusel- und Po-

ckenmilben (7,5 kg/ha, 1 Be-
handlung) und für Nach-Aus-
triebsbehandlungen (2 kg/ha, 
1 Behandlung) zugelassen. Zu-

dem sind Raubmilben zugelas-
sen (Tabelle 5). Der Anwen-
dungszeitpunkt für die Raub-
milbenstreifen liegt im Januar/ 

Februar, wenn sich die Raub-
milben noch im Winterschlaf be-
finden, die Bestellung sollte im 
Herbst des Vorjahres erfolgen.  

Wichtig ist auch der ausrei-
chende Schutz vor Wildverbiss, 
mittels Zäune oder Vergrä-
mung. Zur Fernhaltung von 
Rehwild kann das Produkt Trico 
ab dem 3-Blatt-Stadium ver-

wendet werden. Die Menge 
liegt bei 10-15 l/ha in 50 l 
Wasser; geringere Konzentra-
tionen sind nicht empfehlens-
wert, da die Wirkung bei zu-
nehmender Verdünnung ab-

nimmt. Es sind max. 2 An- 
wendungen bis zum Beginn 
der Blüte im Abstand von 28-
42 Tagen zulässig. Für Jungan-
lagen gelten abweichende Zu-
lassungsbestimmungen (keine 

Wartezeit). Im Allgemeinen ist 
eine Behandlung der Randrei-
hen / Reihen in Waldnähe aus-
reichend. 

 

➼
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Applikation von Öl auf die Knospen zur Austriebsverzögerung

Frostschäden

Das Ziel einer Austriebsverzö-
gerung mit Öl ist, durch die 
Verspätung des Austriebs das 
Risiko von Spätfrostschäden zu 
verringern. Für das Jahr 2021 
wurde mit 15.02.2021 eine 
Notfallzulassung gemäß Arti-
kel 53 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 für das Produkt 
„Schädlingsfrei Obst und Ge-
müse Konzentrat“ (Reg. Nr. 
2568-0) erteilt, damit ist eine 
zeitgerechte Behandlung mög-
lich. Das Produkt ist im biologi-
schen Anbau zulässig. 

Der austriebsverzögernde Ef-
fekt der Ölbehandlung beruht 
darauf, dass durch den Luftab-
schluss die Atmung der Knospe 
reduziert wird. Die Verzögerun-
gen, die in den Versuchen der 
letzten Jahren festgestellt wur-
den, waren stark sorten- und 
jahrgangsabhängig. Im Maxi-
mum konnte eine Verzögerung 
von 15 Tagen festgestellt wer-
den, allerdings war in einigen 
Fällen auch kein Effekt gege-
ben. Teilweise traten deutliche 
Phytotoxreaktionen sowie Er-
tragsreduktionen auf (insbe-
sondere bei den Sorten Blauer 
Wildbacher und Muscaris). So-
wohl hinsichtlich erreichter Ver-
zögerung als auch Phytotoxizi-
tät waren zudem Unterschiede 
zwischen den Sorten und 
Standorten vorhanden.  

Empfehlungen zur  
Anwendung 

Anhand der aktuellen Daten-
grundlage kann keine groß-
flächige Anwendung emp-

Austriebsverzögerung durch Ölbehandlungen

fohlen werden, aber die bis-
herigen Resultate sind durch - 
aus vielversprechend. Für Be-
triebe, die einen Einsatz erwä-
gen, sind Praxistests auf Teilflä-
chen empfehlenswert. Dabei 
ist eine Vergleichsmöglichkeit 
zur Kontrolle der Wirkung sinn-
voll (unbehandelte Reihen der 
gleichen Sorte und in der glei-
chen Lage). Eine Möglichkeit 
ist auch die Kombination von 
Schnittmaßnahmen mit einer 
Ölbehandlung, wie z. B. Behand-
lung der Frostruten mit Öl. 

malige Applikation mit einer 
10%igen Ölsuspension als sinn- 
vollste Variante betrachtet. Für 
eine entsprechende Wirkung 
sind eine gute Benetzung der 
Knospen und der richtige Ap-
plikationszeitpunkt wichtig. Den 
Zeitpunkt für die erste Appli-
kation zu bestimmen, ist dabei 
die Herausforderung.  

Die erste Behandlung soll-
te ca. 30 Tage, die zweite ca. 
15 Tage vor dem Austrieb er-
folgen, bzw. zu den Stadien 
01 bis Stadium 03 (gemäß 
Zulassung). Die Wartefrist 
zwischen zwei Behandlun-
gen beträgt mind. 7 Tage. 

Zwei Empfehlungen können 
aus den bisherigen Ergebnissen 
zusätzlich abgeleitet werden: 

– Frühere Behandlungen hat-
ten einen deutlicheren Ein-
fluss als spätere Behandlun-
gen und die erste Applika -
tion sollte daher jedenfalls 
mindestens 30 Tage vor Aus-
trieb gesetzt werden, evtl. 
sogar 35 Tage davor.  

Praktische Hinweise 
– zweimalige Applikation mit 

einer 10%igen Ölsuspension 
bei ca. 200 l/ha Wasser 

– Ölmenge in warmem Was-
ser (ungefähr handwarm) 
1:1 anrühren, dann in vorge-
legtes Wasser (idealerweise 
nicht eiskalt) einrühren, das 
Rührwerk sollte dabei im-
mer eingeschaltet bleiben. 

– Es dürfen keine grünen Teile 
der Rebe getroffen werden 
und der Einsatz muss jeden-
falls vor Erscheinen grüner 
Spitzen in der Knospe erfol-
gen (Gefahr von Schäden) 

– Nach der Behandlung sollte 
für ca. 2-3 Tage die Tempera-
tur nicht unter 0°C fallen 
(Gefahr von Schäden) 

– Registrierungsvorschriften, 
Anwendungsempfehlungen 
und Produktinformation be-
achten 

Die maximalen Aufwand-
mengen liegen bei 20 l/ha (In-
tensivanlagen) bzw. 15 l/ha 
(Weitraumanlagen). 

Weiters ist zu beachten, dass 
die aktuelle Zulassung bis 
01.05.2020 gilt, danach darf 
das Produkt auch nicht mehr 
am Betrieb gelagert werden. 

 

Die Planung, Durchführung 
und statistische Auswertung für 
die Versuche 2018-2020 in der 
Steiermark erfolgten im Rah-
men des Projektes „Masterplan 
Klimarisikomanagement Land-
wirtschaft“ des Landes Steier-
mark sowie durch die Versuchs-
station Obst- und Weinbau Hai-
degg (Leonhard Steinbauer, 
Markus Fellner, Peter Hiden, 
Wolfgang Renner), die Wein-
bauabteilung der Landwirt-
schaftskammer Steiermark (Jo-
sef Klement) und im Rahmen 
der Fachbereichsarbeiten 2019 
an der FS Silberberg von Tobias 
Jauk, Josef Pöltl und Lena Skrin-
ger (Betreuung: Karl Thurner-
Seebacher, siehe auch Bericht 
in ObstWeinGarten März 2020).

Zudem ist zu beachten, dass 
bei geringen Verzögerungen 
kein ausreichender Effekt zur 
Spätfrostprävention gegeben 
ist. Je nach Witterungsverlauf 
können daher weitere Abwehr-
maßnahmen gegen Spätfrost 
notwendig werden. Informa-
tionen dazu sind über die 
Weinbauberatung und auf 
www.klimarisiko.at erhältlich. 

Aufgrund der bisherigen Ver-
suchsergebnisse wird eine zwei-

– Bei sehr warmen Witterungs-
bedingungen in den zwei 
Wochen vor dem Austrieb 
ist vermutlich das Risiko für 
Phytotoxreaktionen erhöht; 
wenn solche Bedingungen 
zu erwarten sind, sollte kei-
ne zweite Behandlung vor-
genommen werden. 

 

 

 


